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Selbstauskunft gem. § 6 FM-GwG 

 

Angaben zum Leasingnehmer 

 

Name & Firma 

Firmenbuch Nr.    UID-NR 

Straße & Hausnummer 

PLZ   Ort    Staat/Land 

 

 

Hauptsektor der Branche (NACE Code falls bekannt): 

 

Anzahl der geplanten Fahrzeuganschaffungen in den nächsten 12 Monaten: 

 

Angaben zum rechtsgeschäftlichen Vertreter 

 

Position im Unternehmen: 

 

Vorname:      Nachname:        

 

Geburtsdatum:    Geburtsland / Nationalität: 

 

Wohnhaft in (Land): 

 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

-------------------------------------------------------- 

Wirtschaftlicher Eigentümer 1 (gilt auch für fiktive wirtschaftliche Eigentümer) 

Direkt  Indirekt  Fiktiv 

Frau  Herr  Vor- und Nachname      

 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)    Geburtsland 

 

Staatsbürgerschaft/Nationalität 

Bei direktem / indirektem wirtschaftlichen Eigentum Beteiligung in %: 

----------------------------------------------------- 

Wirtschaftlicher Eigentümer 2 (gilt auch für fiktive wirtschaftliche Eig 

Indirekt  Fiktiv Direkt   

Frau  Herr  Vor- und Nachname      

 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)    Geburtsland 

 

Staatsbürgerschaft/Nationalität 

 

Bei direktem / indirektem wirtschaftlichen Eigentum Beteiligung in %: 

E-Mail Adresse Telefonnummer: 
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Wirtschaftlicher Eigentümer 3 (gilt auch für fiktive wirtschaftliche Eigentümer) 

Direkt  Indirekt   Fiktiv 

Frau  Herr  Vor- und Nachname      

 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)    Geburtsland 

 

Staatsbürgerschaft/Nationalität  

Bei direktem / wirtschaftlichen Eigentum Beteiligung in %: 

-------- 

Wirtschaftlicher Eigentümer 4 (gilt auch für fiktive wirtschaftliche Eigentümer) 

Direkt  Indirekt   Fiktiv 

Frau  Herr  Vor- und Nachname      

 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)    Geburtsland 

 

Staatsbürgerschaft/Nationalität 

 

Bei direktem / indirektem wirtschaftlichen Eigentum Beteiligung in %:  

   

  

☐  *Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Zusätzlich bestätige ich, dass ich auf 

eigene Veranlassung handle, d.h. nicht im Auftrag oder in Vertretung eines Dritten. 

 

*Pflichtfelder 
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Dieses Formular ist in Form und Inhalt unverändert und im Original an Arval Austria GmbH zu übermitteln. 

 

Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), der Arval Austria GmbH. Abweichungen / Änderungen hinsichtlich der Kontrolle 

über das Unternehmen bzw. hinsichtlich des (der) wirtschaftlichen Eigentümer(s) im Laufe der Geschäftsbeziehung 

von mir (uns) aus unverzüglich schriftlich bekannt zu geben und durch geeignete Urkunden nachzuweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum 

 

 

 

Name des Unterzeichners, firmenmäßige Zeichnung, Firmenstempel 

 

Checkliste beizufügende Dokumente: 

Dieser Erklärung sind der Vollständigkeit halber bzw. zur Nachvollziehbarkeit der Eigentums- und Kontrollstruktur des 

Unternehmens im Sinne des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes folgende Unterlagen beizulegen: 

▪  Ausweiskopien der vertretungsbefugten Personen, die das Formular unterzeichnet haben 

▪  Firmenbuchauszug (nicht älter als 3 Monate) 
 

folgendem Link: www.arval.at/kmu/datenschutzerklarung 

 

 Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweise unter     

www.arval.at/kmu/datenschutzerklarung
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§2 Z 1 WiEReG – Definition des wirtschaftlichen Eigentümers 
§2. Wirtschaftlicher Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger letztlich steht, hierzu 

gehört zumindest folgender Personenkreis:  

 

1. bei Gesellschaften, insbesondere bei Rechtsträgern gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 11, 13 und 14: 

a) alle natürlichen Personen, die direkt oder indirekt einen ausreichenden Anteil von Aktien oder Stimmrechten (einschließlich in Form von 

Inhaberaktien)halten, ausreichend an der Gesellschaft beteiligt sind (einschließlich in Form eines Geschäfts- oder Kapitalanteils) oder die Kontrolle 

auf die Gesellschaft ausüben: 

aa) Direkter wirtschaftlicher Eigentümer: wenn eine natürliche Person einen Anteil von Aktien oder Stimmrechten von mehr als 25 vH 

oder eine Beteiligung von mehr als 25 vH an der Gesellschaft hält oder eine natürliche Person oder mehrere natürliche Personen 

gemeinsam direkt Kontrolle auf die Gesellschaft ausüben, so ist diese natürliche Person oder sind diese natürliche Personen direkte 

wirtschaftliche Eigentümer.  

bb) Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer: wenn ein Rechtsträger einen Anteil von Aktien oder Stimmrechten von mehr als 25 vH oder 

eine Beteiligung von mehr als 25 vH an der Gesellschaft hält und eine natürliche Person oder mehrere natürliche Personen gemeinsam 

direkt oder indirekt Kontrolle auf diesen Rechtsträger ausübt, so ist diese natürliche Person oder sind diese natürliche Personen indirekte 

wirtschaftliche Eigentümer der Gesellschaft. Wenn mehrere Rechtsträger, die von derselben natürlichen Person oder denselben 

natürlichen Personen direkt oder indirekt kontrolliert werden, insgesamt einen Anteil von Aktien oder Stimmrechten von mehr als 25 vH 

oder eine Beteiligung von mehr als 25 vH an der Gesellschaft halten, so ist diese natürliche Person oder sind diese natürlichen Personen 

wirtschaftliche Eigentümer. Ein von der oder den vorgenannten natürlichen Personen direkt gehaltener Anteil an Aktien oder 

Stimmrechten oder eine direkt gehaltene Beteiligung ist jeweils hinzuzurechnen. Oberste Rechtsträger sind jene Rechtsträger in einer 

Beteiligungskette, die von indirekten wirtschaftlichen Eigentümern direkt kontrolliert werden sowie jene Rechtsträger an denen indirekte 

wirtschaftliche Eigentümer direkt Aktien, Stimmrechte oder eine Beteiligung halten, wenn diese zusammen mit dem oder den 

vorgenannten Rechtsträger(n) das wirtschaftliche Eigentum begründen. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer eine Funktion gemäß Z 2 

oder Z 3 ausübt, dann ist der betreffende Rechtsträger stets oberster Rechtsträger. Der Begriff Rechtsträger im Sinne dieser Ziffer 

umfasst auch vergleichbare Rechtsträger im Sinne des § 1 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland. Kontrolle liegt 

bei einem Aktienanteil von 50 vH zuzüglich einer Aktie oder einer Beteiligung von mehr als 50 vH, direkt oder indirekt gehalten, vor. 

Weiters ist Kontrolle auch bei Vorliegen der Kriterien gemäß § 244 Abs. 2 UGB oder bei Ausübung einer Funktion gemäß Z 2 oder Z 3 bei 

einem obersten Rechtsträger gegeben oder wenn die Gesellschaft auf andere Weise letztlich kontrolliert wird. Im Übrigen begründet ein 

Treugeber oder eine vergleichbare Person Kontrolle durch ein Treuhandschaftsverhältnis oder ein vergleichbares Rechtsverhältnis.  

 

b) die natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene der Gesellschaft angehören, wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und 

sofern keine Verdachtsmomente vorliegen, keine Person nach lit. a ermittelt werden kann. Für die nachfolgend genannten Gesellschaften gilt: 

aa) bei offenen Gesellschaften und Kommanditgesellschaften mit ausschließlich natürlichen Personen als Gesellschaftern gelten die 

geschäftsführenden Gesellschafter als wirtschaftliche Eigentümer, sofern keine Anhaltspunkte vorliegen, dass die Gesellschaft direkt oder 

indirekt unter der Kontrolle einer oder mehrerer anderer natürlichen Personen steht.  

bb) bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gelten die Mitglieder der obersten Führungsebene (Vorstand) als wirtschaftlicher 

Eigentümer oder, sofern auch Geschäftsleiter eingetragen sind, nur die Geschäftsleiter als wirtschaftliche Eigentümer.  

cc)bei eigentümerlosen Gesellschaften gelten die natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene angehören als wirtschaftliche 

Eigentümer, sofern keine Anhaltspunkte vorliegen, dass die Gesellschaft direkt oder indirekt unter der Kontrolle einer oder mehrerer 

anderer natürlichen Personen steht. 

 

2. bei Trusts, insbesondere bei Rechtsträgern gemäß § 1 Abs. 2 Z 17: 

a)der Settlor/Trustor; 

b) der/die Trustee(s); 

c)der Protektor, sofern vorhanden; 

d)die Begünstigten oder sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte des Trusts sind, noch bestimmt werden müssen die Gruppe von Personen, in 

deren Interesse der Trust errichtet oder betrieben wird (Begünstigtenkreis); erhalten Personen aus dieser Gruppe Zuwendungen von dem Trust, 

deren Wert 2 000 Euro in einem Kalenderjahr übersteigt, dann gelten sie in dem betreffenden Kalenderjahr als Begünstigte; 

e)jede sonstige natürliche Person, die den Trust auf andere Weise letztlich kontrolliert. 

 

3.bei Stiftungen, vergleichbaren juristischen Personen und trustähnlichen Rechtsvereinbarungen gemäß § 1 Abs. 2 Z 18, die natürlichen 

Personen, die gleichwertige oder ähnliche wie die unter Z 2 genannten Funktionen bekleiden; dies betrifft bei 

a)Privatstiftungen (§ 1 Abs. 2 Z 12): 

aa) die Stifter;  

bb) die Begünstigten, die Gruppe von Personen, aus der aufgrund einer gesonderten Feststellung (§ 5 PSG) die Begünstigten 

ausgewählt werden (Begünstigtenkreis) erhalten Personen aus dieser Gruppe Zuwendungen der Privatstiftung, deren Wert 2 000 Euro in 

einem Kalenderjahr übersteigt, dann gelten sie in dem betreffenden Kalenderjahr als Begünstigte oder bei Privatstiftungen gemäß § 66 

VAG 2016, Sparkassenstiftungen gemäß § 27a SpG, Unternehmenszweckförderungsstiftungen gemäß § 4d Abs. 1 EStG 1988, 

Arbeitnehmerförderungsstiftungen gemäß § 4d Abs. 2 EStG 1988 und Belegschafts- und Mitarbeiterbeteiligungsstiftungen gemäß § 4d 

Abs. 3 und 4 EStG 1988 stets den Begünstigtenkreis;  

cc)die Mitglieder des Stiftungsvorstands; 

dd)sowie jede sonstige natürliche Person, die die Privatstiftung auf andere Weise letztlich kontrolliert. 

 

b) bei Stiftungen und Fonds (§ 1 Abs. 2 Z 15 und 16): 

aa) die Gründer;  

bb) die Mitglieder des Stiftungs- oder Fondsvorstands;  

cc)den Begünstigtenkreis; 

dd)sowie jede sonstige natürliche Person, die die Stiftung oder den Fonds auf andere Weise letztlich kontrolliert. 
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